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Auch die Obft- und Weinbauftation in Dervent, jowie die landesärarischen Obftbaun-

Ichulen in Dragaljevac und Trebinje befaffen fich mit der Aufzucht von Maulbeerbäumchen.

Bon den Obft- und Weinbauftationen und den Objtbaumfchulen wırrden bisher an

-die Bevölkerung theils unentgeltlich, theil3 zu jehr mäßigen Preifen 228.000 Stüc

veredelte Obftbäume, 453.000 Stüd Maulbeerbaumfeglinge, 337.000 Stücd Dbjtwildlinge,

165.000 Stüc Edelreifer und 1,455.000 Stück Neben abgegeben. Die Production an

Pflanzmateriale wird, jobald fünmtliche Anlagen den vollen Betrieb erreicht haben

iwerden, auf 200.000 Stirk Obftbaumveredlungen und 2,000.0009 Schnittreben pro Iahr

gefteigert werden fünnen.

Auf die Hebung des Objt- und Weinbaues wird jeitens der Landesverwaltung auch

noch durch die alljährliche Beranftaltung fachlicher Curje und durch die Prämiirung der

beftangelegten und -gepflegten Weingärten, jowie reingefelterter und beftgejchulter Weine

hingewirft.

Die Einführung einer rationelleren Weinbereitung wird auch dadurch zu fürdern

getrachtet, daß die Anschaffung fowohl von Weinfäfjern, wie auch von modernen Steller-

geräthen, wie Weinpreffen und Traubenmühlen 2c. in analoger Weije wie dies bei Adker-

geräthen der Fall ift, jeitens der Negierung durch Bewilligung der Nüczahlung des

Kaufpreifes in Sahresraten ermöglicht wird.

Eine bejondere Sorgfalt wird feitens der Landesverwaltung auch der Befämpfung

von Obft- und Nebjchädlingen zugewendet, indem die Bevölkerung zum rechtzeitigen

Abdfejen von Infecteneiern und Naupenneftern 2c. verhalten wird. In den Weingebieten

werden behufs erfolgreicher Bekämpfung der Peronospora viticola, welche namentlich in

der Hercegovina in den legten Jahren aufgetreten ift, von der Landesverwaltung jowohl

das Kupfervitriol, als auch die Zerftäubungsapparate für ärmere Weinproducenten ıment-

geltlich, für wohlhabendere gegen Erjaß des Selbftfoftenpreifes, zur Verfügung geftellt.

Forftwirthichaft.

Der eingeborne Bauer Bosniens und der Hercegovina var bis vor furzer Zeit in

eriter Linie Hirt und ein möglichft großer Viehftand der Inbegriff der Wohlhabenheit.

Die großen Heerden aber brauchten Weide; immer neue Waldftreden wırden zu diefem

BZwede gelichtet oder niedergebrannt, die Hochwaldgrenze unaufhaltfam weiter von dei

menjchlichen Anfiedelungen zurücgedrängt. Niemand erhob fich, um diefer Verwüftung

Einhalt zu gebieten. Grundherrliche Nechte auf den Wald gab e3, wenigstens zur Zeit der

ottomanischen Verwaltung, nicht, und wenn auch hie und da der Verfuch gemacht wurde,

jolche Nechte fich anzumaßen, fonnten fie auf die Dauer doch nicht behauptet werden.

Denn nad) landläufiger Auffaffung, die auch die theoretifche des Scher’i-Nechtes fr fich
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hatte, ftand die Waldnugung jedermann, nämlich einem jeden aus einer beftimmten

Gemeinde oder Gegend, in unumfchränkten Maße frei, infolange nur der communiftijche

Charakter der Nusung unangetaftet blieb. Auch in das fpätere türfifche Forftgefeß ging

das Waldnugungsrecht der Landheimifchen, zumal das Weiderecht, nur als eine unbe-

ftimmte Geftattung über. Zwar verbot das Gefeg die Waldbrandlegung und belegte den

Forftfrevel mit jeher Hohen Strafen und Schadenerjag-Verpflichtungen; aber das Gefeb,

das der Sultan im fernen Stambul jehuf, Fam der bäuerlichen Bevölkerung nicht einmal

zur Kenntnis, umd jo führte dev Viehzüchter, welcher nur den Stüdbeftand feiner Heerden

zu vergrößern trachtete, gegen den heimifchen Wald einen Vernichtungsfrieg, wie er

rückfichtslofer gegen wilde Thiere nicht geführt werden fann.

Diefes umverftändige Verhalten mußte in der Hercegovina bei der eigenen

Beschaffenheit der in diefem Lande überwiegend verbreiteten Kalfböden, die nur unter dem

Schube einer ftändigen Pflanzendedke ihre jeichte Krume zu bewahren vermögen und durch

den Einfluß größerer Trodenheit und der Bora fehr zu leiden haben, zur Berfaritung

führen. In Bosnien dagegen erhielt fich Dank dem glücklichen Umftande, daß hier der

Untergrund größeren Theils die Erhaltung eines fruchtbaren Obergrundes begünftigt, der

mißhandelte Wald wenigstens als Buchwald. Seldft in den bosnijchen Kalfgebirgen,

insbefonderein jenen, die fich nördlich der Linie der größten Erhebungen ausbreiten, treten

in Folge günftigerer jahreszeitlicher Vertheilung der Niederichläge die Karjterjcheinungen

milder auf.

Die mit Wald beftandene Fläche nimmt in Bosnien 2,233.210 Hektar, demnach rumd

53 PBrocent der Gefammtfläche diefes Landes ein. Bosnien ift daher an Waldboden reicher

als irgend ein Land der öfterreichiich-ungarifchen Monarchie, veicher als irgend ein Land

Europas. Selbft den Neifenden, die Bosnien nur von den fahrbaren Communicationen aus

überblicken, fällt das überreiche Vorhandenfein von Waldboden auf. Da aber von diejen

Sommumicationen aus meift mr die früher erwähnten Bufchwaldungen fichtbar find,

erwacht der Zweifel, ob Bosnien wohl auch reich an Hochwald fei. Allerdings ift Die

Verbreitung der Bufchwälder jehr groß, indem diefe Wälder (einfchließlich der in Über-

führung in den Niederwald-Betrieb begriffenen und der in Verhegung befindlichen Busch-

wälder) 732.237 Hektar oder rund 17%/ Procent der Oberfläche Bosniens einnehmen.

Die Ausbreitung der für die Elimatifche, Hydrologifche, hygienifche und forjtwirthichaftliche

Bedeutung eines Landes fo wichtigen Kategorie der gejchloffenen Ho hwälder it aber

noch größer. Der räumliche Antheil diefer Wälder beträgt in Bosnien 1,500.973 Heftar

oder rumd 36 Brocent feiner Gefammtfläche; Bosnien wirde daher [chen im Befige diefer

Wälder allein zu den beftbewaldeten Ländern der öfterreichiich-ungarischen Monarchie

und auch Europas zählen. Dagegen hat das füdliche Schwefterland Bosnien, die

Bosnien und Hercegopina. 30
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Hercegovina, heute, abgejehen von 261.577 Hektar Bujchwälder (in welcher Fläche

auch die in Überführung in Niederwald begriffenen und die in Verhegung befindlichen

Bufchwälder inbegriffen find) nur mehr 86.798 Hektar gefchloffene Hochmälder.

In Bosnien und der Hercegopina zufammen nehmen die Hochwälder

1,587.771 Hektar oder rund 31 Vrocent und die Bujhwaldungen (einschließlich der

in Überführung in den Niederwald-Betrieb begriffenen und der in Verhegung befindlichen

Bujchwälder) 993.814 Hektar oder rund 231/, Procent der ganzen Area beider Länder

ein. Der ganze Waldftand Bosnien und der Hercegovina beträgt 2,581.585

Hektar oder rund 50 PBrocent der Gefammtoberfläche diefer Zänder.

Nach Befibfategorien vertheilt fich der ganze Waldftand Bosniens und der

Hercegovina auf 2,029.815 Hektar Staats- ımd 551.770 Hektar Brivat- umd

Bafufbejig. Diefe Scheidung des Waldbefiges nach Staatsbejit einerjeits, Privat- und

Bafufbefig andeverfeits ift nicht etwa, wie noch heute vielfach irrthümlich verbreitet ift, eine

willficliche, vage, jondern eine bereits im ganzen Ländergebiete nach Necht, Gejeß und

Billigfeit vollzogene. In der zulegt erwähnten Hinficht wurde in den überwiegenden

Fällen, wo das Necht der Anfpruchwerber auf das Waldland zweifelhaft war, von dem

Grundjage ausgegangen, Waldland, das fi zur Arrondirung des von ihm vielfach

durchjegten Brivatbefites eignet, abzutreten. Dadurch erhielt die Waldbefit-Negulirung

ein über das forftliche Intereffe Hinausgehendes, wirthichaftliches und felbit politisches

SIntereffe, und unverkennbar ift e3 diefem umfichtigen Vorgange zuzufchreiben, daß die bei

der Befigergreifung Bosniens und der Hercegovina durch Öfterreich-Ungarn vorgefundenen

verivorrenen Waldbefig-Verhältniffe in Fam drei Pentaden zur vollen Befriedigung der

Bevölferung geordnet wurden.

Zur Firirung der durch die Waldbefig-Negulirung gejchaffenen Ordnung werden

die Grenzen der Staatswaldungen in einfacher, jedoch vollkommen genügender Weije

vermarft. Gegenwärtig befinden fich in Bosnien 1,363.120 Hektar, in der Hercegovina

83.246 Hektar, daher in beiden Ländern zujammen 1,446.366 Hektar gejchloffene

Hochwälder in der Hand des Staates, eine Thatjache, die für den Dienft, welchen

befanntermaßen vor allem der Hochjtämmige Wald der Wohnlichkeit und der Eulturfähigfeit

eines Landes leitet, von Höchfter Bedeutung ift.

Die Hohwälder find heute fat ausnahmslos auf die Erhebungen des Bodens

zurücgedrängt. Sie find daher, entjprechend dem Gebirgsbaue in Bosnien und der

Hercegovina, der aus einer Reihe paralleler, von Nordweft nach Süpdoft ftreichender Ketten

befteht, nach diefer Streichrichtung in langgezogenen Flächen über das Land verbreitet.

Dieje Flächen fchwellen, wo fic) der Gebirgsbau plateauartig geftaltet, wie dies

namentlich im jüdöftlichen Kalfgebirge der Fall ift, auch zu beträchtlicher Breite an.
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Ausgedehnte Hochwaldungen befigen in Bosnien namentlich: die Gebirgsfetten zwijchen

dem Una- und Sanafluffe, die zum Plivafluffe und zum linken Ufer des Brbasflufjes

zwifchen Sajce und Gornji Bakuf gravitivenden Gebirgshänge, die unter dem Sammel-

namen „bosnifches Erzgebirge” bekannten Gebirge um Fojnica, die durch die Höhenpunfte

Iyman, Bjelasnica und Tresfavica charakterifirten Gebirgsitöde, die oftwärts Sarajevos

fie) exhebende Iahorina- und Nomanja Planina mit dem Srni Beh, die Gebirge umd

Hochebenen zwijchen dem Bepabache, dem Jadar-, Drinjala-, Krivaja- und Goftovicfluß-

gebiete, die zu den Gewäffern Ugar, Brbanja und Ufora gravitivenden Gebirge, die Berg-

Landichaften im Quellengebiete der Ufrina einerfeits, de3 Josadfa- und des Turjanicabaches

andererfeit8 und jchließlich die Gebirgsinfeln im Norden des Landes: Kozaras, Prozaraz,

Gumjera-, Motajica-, Budiak, Ozren- und Majevica-Planina. In der Hercegopina

find die Hochwälder hauptfächlich auf den öftlichen Theil diefes Landes bejchränkt.

Acht Baumarten find e8, die in den Hochwäldern Bosnien und der

Hercegopina die Herrfchaft führen. Die Stileiche im Niederungslande, wo fie ihr

Optimalgebiet hat, und auf den wärmeren Lehnen de3 Hügel- und Berglandes; die

Traubeneiche hauptfächlich auf den zahlreichen und mächtigen Serpentin- und Gabbro-

züigen Bosniens, auf den theils diefen Zügen angelagerten, teil3 im Inneren Bosniens

und der Hercegovina vorkommenden Flyih- und jungtertiäven Gebirgsbildungen,

fchlieflich auf allen paläogoifchen Erhebungen diefer Länder; die Buche in erfter Linie

auf allen Kalkgebirgen, übrigens auf allen anderen Erhebungen mittlerer Höhe und von

diefen auch auf die fchattfeitigen Lehnen des Berg- und Hügellandes hinabfteigend; Die

Tanne längs der Zone der Höchften Erhebungen (oder der Wafferjcheide zwiichen Pontus

und Adria) und auf allen fonftigen höheren Bergen, insbejondere den Kalf-Hochplateaug;

die Fichte auf den frifcheren Böden der Tannenregion, aber auch in tieferen Lagen in

compacter Vereinigung und zwar auf den durch reichlichere Wafferführung ausgezeichneten

Werfenerfchiefern; die Schwarz und Weißktefer mit Vorliebe auf den Kuppen,

Rücken und Sonnfeiten der Serpentin- und Gabbroziige Bosniens, weiters auf allen

Kalfgefteinen Sitdoft-Bosniens und der Hercegovina, insbejondere auf allen dürftigen

Standorten; die Panzerkiefer fowohl in den rauhen und felfigen Hochregionen, als

auch in den tieferen umd gejchüßteren Lagen im Norden und Nordoften der Hercegovina und

auf der Bjelaönica bei Opankac in Bosnien. Alle diefe Baumarten find in den urwaldartigen

Hochwäldern von ganz ungewöhnlicher, völlig gigantifcher Stärfe und Höhe.

Sie bilden teils reine, teils gemijchte Beftände.

An der Bildung der Bufhwälder nehmen meift jehr viele Holzarten in überaus

mannigfacher Mifchung theil. In diefen Wäldern ift, und zwar in Bosnien der gemeine

Hafelftrauch und in der Hercegovina die Duinohainbuche faft überall zu finden.
30*
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Der bedeutende Waldftand in Bosnien und der Hercegopina drängte naturgemäß

dahin, alsbald duch Schaffung einer Forftverwaltung für feine Erhaltung,

rationelle Bewirthichaftung und Nusbarmahung Sorge zu tragen. Zur Heranbildung

eines den bejonderen VBerhältniffen Bosniens und der Hercegovina und den Bedürfniffen

des dortigen Staatsforftdienftes entfprechenden Forftfhuß- und technijchen

Hilfsperjonales wurde der technifchen Meittelfchule in Sarajevo eine forftliche

Abtheilung angejchloffen.

Die dringendfte Aufgabe der Forftverwaltung war es, mit Niückficht auf alle

concreten Berhältniffe wirthichaftlicher und politifcher Natur Mittel und Wege zu fuchen, um

der bei der Befiergreifung Bosniens und der Hercegovina vorgefundenen finnlofen

Holzverfhwendung und barbarifchen Zerftörung der Waldungen zu Gunften

vorübergehenden Fruchtbaues und maßlofer Weidewirthfchaft Schranken zu feßen. &3

wäre zu weitläufig, hier alle die mannigfachen Maßnahmen anzuführen, die zum Zwecke

des Waldjchuges ergriffen wirrden. Sie alle zielen darauf hin, das waldeulturfeindfiche

Beholzungs- und Weiderecht der bäuerlichen Bevölferung, dem eine Grenze zu ziehen das

tische Forftgefeß unterlaffen hatte, nach Thunlichkeit einzufchränfen. In diefem Sinne

wird auch nach Maßgabe der Umgeftaltung der bäuerlichen Wirthichaft fortwährend

weiter gearbeitet, um an Stelle ungezügelter Ausbeutung einmal ein fires Jahres- oder

Periodenquantum treten lafjen zu fünnen, das dann aber auch nur einem beftimmten

Walde aufgelaftet werden fol.

Die infolge des intenfiveren Waldfchußes zunehmenden Forftfrevel-Beftrafungen

machten auch eine Neform der betreffenden Beftimmungen des von der öfterreichifch-

ungarischen Verwaltung ütbernommenen türkischen Forjtgefeges nothwendig. Denn diefes

Gejeß beftimmte felbft für geringe Vergehen fo drafonijche Strafen und Erfäge, daß durch

ihre Anwendung die wirthichaftliche Exiftenz der Frevler gefährdet worden wäre. Die

neue Norm fpricht fiir die verjchiedenen Arten der Vergehen einen größten und einen

fleinften Strafjaß aus und feßt dadurch die Behörde in die Lage, das Strafmaß den

jpeciellen Umftänden des Falles und der Perfönlichkeit des FrevlerS anzupaffen. Der

Erjab des durch den Frevel verübten Schadens wird auf Grund gewiffer Tarife

berechnet und bejonders ausgejprochen. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Trevlers

müfjen die einzubringenden Waldfchaden-Erfäge dircch Arbeitsverrichtungen bei den

Waldmeliorationen abgeleiftet werden, und gerade diefe Waldjchaden-Erjakart trägt nicht

wenig zur Verminderung der Forftfrevel bei. Driginell, und den befonderen Berhältniffen

Bosnien und der Hercegovina entfprechend, ift auch die Beftimmung, daß für den Fall

als der Urheber eines Waldbrandes nicht ermittelt werden fann, diejenige Gemeinde, in

deren Marfung der Brand ausgebrochen ift, den hierdurch verurfachten Schaden zu
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erjegen, die Waldbrand-Fläche mit einer Umzäunung zu verjehen und dieje jo lange zu

erhalten hat, als die betreffende Fläche aus Nücjichten für die Waldverjüngung in

Schonung bleibt. Seit der Anwendung diefer Beftimmung haben die Waldbrandlegungen

zum Bwede der Gewinnung vor Weideland fait ganz aufgehört.

Bei dem Umftande, daß auf den durch die Waldbefisregulirung neugejchaffenen

Brivatwaldungen die beftehenden Kmeten- und Waldbenügungsrechte haften blieben

und ohne tief gehende Störung der ganzen Wirthjchafts- und Rechtsordnung haften

bleiben mußten, machte fich alsbald das Bedürfniß fühlbar, Beitimmungen für die

nachhaltige Bewirthichaftung diefer Waldungen zu exlaffen. Den Waldeigenthümern ift

die Verpflichtung auferlegt alles zu unterlaffen, wodurch den Mitberechtigten (dem

Kmeten und den Eingeforfteten) der Genufs der ihmen zuftehenden Nechte gefährdet

werden fönnte. Anderjeits ift den Berechtigten unterfagt, durch übermäßige Nubung oder

frevelhafte Handlungsweife den Waldzuftand nachteilig zu verändern. Der Aufforftung

diefer Waldungen wird befondere Aufmerkjamfeit zugewendet und dieje, wenn nothwendig,

auch imperativ durchgeführt.

Bei der Bewirthichaftung der Staatswaldungen mufsten zwei Thatjachen ins

Auge gefalst werden: das ausgedehnte Vorhandenfein der Bufchwälder und der große

Keichthum an überalten Hochwäldern mit ihrem großen, todten Holzcapitale.

Die Bufchwälder werden, jo lange die bäuerliche Landwirthichaft in Bosnien und

der Hercegopina jo unentwicelt wie jegt dafteht, diejer ftet3 mit Zutterlaub und Laubheu

aushelfen müffen; fie werden dem Lande, dejjen Grasproduction in Folge ungünftigerer

jahreszeitlicher Vertheilung der Niederichläge und höherer fommerlicher Wärme immer eine

beeinträchtigte oder doch gefährdete bleiben wird, ihre Hilfe überhaupt niemals ganz verjagen

dinfen. Infolgedefjen richtet fich das Streben der Zorftverwaltung darauf, die Bufchwälder

fo zu geftalten, daß fie ein möglichjt großes Duantum an Futterlaub und Laubheu Kiefern

fönnen, alfo Niederwälder, oder niederwaldartige Mittehwälder zu erziehen. Insbejondere

in den Karftgegenden wird die Erziehung folher Waldformen aus den vorhandenen

Laubwaldreften durch NRefurrectionshiebe angeftrebt, weil fich hier die ganze Eriftenz der

bäuerlichen Bevölferung auf die Viehhaltung gründet. Allerdings braucht der Karjtbauer

auch Holz, aber er ift nie durch lange und dide Bäume verwöhnt worden; er weiß fic)

jelbft für feine Bau und Werkholzbedürfniffe mit geringeren Dimenfionen zu behelfen, und

Reifer find ihm ein ganz wertholles Brennmaterial. Tutterlaub und Laubheu aber find

die Eriftenzbedingungen feines Viehftandes und damit auch die feines ganzen Hausftandes.

Die Sanirung des Karftübels fünnte daher, auch abgejehen von den ımerjchwinglichen

Koften, nie nach) dem idealen Programme ausgedehnter Beforftung mit Hochwald

vorgenommen werden. Die Abficht muß vielmehr darauf gerichtet fein, in firzefter Zeit
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(und auf die billigjte Weife) vor allem das dringende Bedürfnis der Karftbevölferung an

Sutterftoffen für ihre Heerden zu befriedigen. Wo, wie in Nordbosnien, auf mineralifch

fräftigem Boden, in compacterer Vereinigung Bufhwaldungen mit reiner oder vorzugs-

weijer Eichenbejtodung vorfommen, wird, foweit e8 die Verhältniffe zulaffen, ihre

Umwandlung in EichenloH-Waldungen, alfo ebenfalls in Waldungen mit niedrigem

Umtriebe, vorgenommen, deren Zwed aber nicht die Production von Laub und Holz,

londern die Gewinnung einer vorzüglichen Eichenrinde ift.. Diefem Zwece wurden bereits

viele taufende Hektar ehemaliger Eichenbufchwaldungen zugeführt und werden nad)

Thunlichfeit auch noch weitere zugeführt werden, nicht jo jehr wegen der Nente für die

Sorftfinangen, als wegen des bedeutenden Arbeitsverdienftes, den die Gewinnung und

der Transport der Rinde, die Verwendung des Schälholzes, jowie die Beftandespflege

der betreffenden Waldungen der Bevölferung bieten.

Hinfichtlih der Hohwaldungen handelte es fich vor allem darum, die in mehr-

Hundertjährigen Baumriefen aufgeftapelten Holzichäge zur Nugung und Verwerthung zu

bringen. Die Forftverwaltung fonnte an eine einträgliche Nußbarmachung der Urwald-

vorräthe aber erjt dann denfen, als fich das Eifenbahn-Neg im Lande entwickelte. Wohl

ift num direch die Endftationen diefes Nebes im Norden und Süden (Bosnifch-Brod md

Metkovich), Bosnien und die Hercegovina mit dem Weltmarkte in Verbindung gebracht,

und auch ein neuer günftiger Weg (über Naguja) wird alsbald zu diefem führen. Dennoch

erfordert die Erfchliegung diefer Waldungen im großen Stile wegen ihrer meift großen

Entfernung von dem Bahnnebe bedeutende Capitalien. Daher wurde der Forftverwaltung

die vortHeilhafte Verwertdung der Überalthölzer ‚nicht leicht. Die Großinduftriellen

beobachteten anfangs eine verjchiedenen Motiven entjpringende Zurückhaltung. Endlich

fam 83 zu einer Action beim Eichenholze in den den allgemeinen Communi-

cationen am nächjten liegenden Waldtheilen. Nach und nach wurden aber auch immer

weiter entfernte Waldungen einbezogen. Heute jehen wir die Zeit nicht mehr ferne, wo in

allen Eichenwaldungen des Landes der jährliche Holzzumwachs die Kernfäule überfteigen

wird. Arm fchwierigften geftaltete fich die Berwerthung der weit abjeits in den höheren

Gebirgslagen aufgeftapelten Nadelholzschäge. Dort, wo fich diefe Schäße auf Kalf-

gebirgshöhen befinden, und dies find die überwiegenden Fälle, geftaltet fich bei der eigen-

thiimlichen Oberflächengeftaltung der Kalfgebirge in diefen Ländern die Holzbringung zu

einer wahren Kunft. Und dennoch hat auch jchon die Nußung des todten Nadelholzcapitales,

dank dem Umftande, daß die Forftverwaltung theilweife die Fällung und den Transport

de3 Holzes jelbjt in die Hand nahm, theilweife Waldbahnen jchuf, ganz bemerfenswerthe

Fortjchritte zu verzeichnen. Auch. das Ajchenbrödel unter den Holzarten, die Buche, findet

eine von Jahr zu Jahr fteigende mercantile VBerwertdung. Bedeutende Duantitäten
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Buchenholz, in Form von Kohle, verbraucht die moderne Montaninduftrie des Landes.

Die bosnifch-hercegovinifchen Staatsbahnen verwenden fait ausjchlieglich (imprägnirte)

Buchenholzichwellen.

Mit diefer Entwielung des Forftnugungsbetriebes ging die Schaffung moderner

Holzinduftrieanlagen Hand in Hand.

Die Ausmugung der Waldungen ift überall jowohl nach der Menge, als auch

nach der Art ihrer Ausführung eine confervative. Fir jene Waldungen, deren

Nusbarmachung im Großen erfolgen foll, werden vorher forftliche Wirthichafts-

pläne aufgeftellt.

Die VBerjüngung der Eichenwaldungen erfolgt fait ausschließlich, die der

Buchenwwaldungen durchgehends auf natürlichem Wege. Die Keubegründung der Nadel-

hoßmwaldungen wird durch Naturbefamung und durch fünftliche Aufforstung bewerfitelligt.

Die Aufforftung alter Blößen, herabgefommener Weiden und dder Flächen ift jchon

feit längerer Zeit im Zuge, desgleichen die beveit3 angeführte planmäßige Refurrection

und Verhegung von Buschwäldern und bebufchten Karftflächen zum Bwede ihrer

Umwandlung in gutwüchfige Nieder- oder niederwaldartige Mittelwaldungen; die

vorhandenen Lücken werden mit Schwarzführen ausgepflangt.

Aus dem bis mım Gefagten geht hervor, daß auch in Bosnien und der Hercegovina

das Dornröschen Forftrirthichaft aus dem Schlafe gewedt wurde. Mit Herzhaftigfeit und

Energie wurde 8 vor allem den Nanfen chaotijcher Waldbefigverhältniffe und wilder

MWaldvernichtung entriffen, und mit Klugheit und Beharrlichkeit wird daran gearbeitet, e3

auch von dem Drude der Waldbenugungsrechte zu befreien. Reafjumiren mir weiter:

Die Vermarfung, die Aufnahme md die Kartivung der Örenzen der Staatswaldungen ift

ichon fehr weit vorgefchritten, Die Waldbeftandsverhältniffe Diefer Waldungen find im

allgemeinen ermittelt, die Nefurrection herabgefommener Waldungen in nicht unbeträcht-

fichem Maße in Angriff genommen, die fyftematifche Aufihließung der hochalterigen

Hoßzichäge ift unter forgfältiger Nusbarmachung der Fortjehritte der Technik im Gange,

die Begriimdung neuer Waldungen erfolgt nach beftimmten Zielen, das Forftwarengewerbe

ift in hoffnungsvollem Aufjchwunge begriffen, der Zorjtverwaltungs- und Forftichußdienft

find organifirt, die Heranbildung eines entfprechenden Forftichuß- und technifchen Hilfs-

perfonales ift geftchert, die Beftrafung der Forftdelicte und die Bemeffung der betreffenden

Waldichadenerfäge ift in einer alle Verhältniffe berückfichtigenden Weife ftatuirt, Ichließlich die

Bewirthichaftung und Die forftpolizeiliche Überwachung der Brivattwaldungen geregelt. So

kann wohl mit Fug und Recht behauptet werden: In Bosnien und der Hercegodina

befindet fich die Forftwirthfchaft bereits auf allen ihren Gebieten auf den

Bahnen gedeihlicher Entwidlung.


